
 

 

 

Für die übrigen Prüfungsfächer lt. § 72 Abs. 2 BFSO, in welchen mündliche bzw. praktische Prüfungen 

abgelegt werden müssen, werden vom Staatsministerium keine Termine vorgegeben. 

Diese Termine erhalten Sie von der Schule, für die Sie die Zulassung haben. 


